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Sachdarstellung: 
 
 
Im Jahr 1984 wurde unter Mitgliedschaft des Kreises Unna, der zehn kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden sowie 16 im Kreisgebiet angesiedelter Naturschutzgruppen die 
Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e. V. gegründet. Neben diesen 
Gründungsmitgliedern sind zwischenzeitlich auch der Regionalverband Ruhrgebiet (ehem. 
KVR) und, als jüngstes Mitglied, der Lippeverband in die Naturförderungsgesellschaft 
aufgenommen worden.  
 
Die Haupttätigkeiten der Naturförderungsgesellschaft erstrecken sich auf die Unterstützung 
des ehrenamtlichen Naturschutzes, die Planung und Umsetzung von Natur- und 
Umweltschutzprojekten, sowie der Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Mit Errichtung 
der Ökologie-Station des Kreises Unna in Bergkamen-Heil erhielt die NFG nicht nur einen 
zentralen Standort sondern übernahm als weiteren Aufgabenschwerpunkt auch die 
Trägerschaft der hier eingerichteten Biologischen Station. Deren Aufgabenspektrum umfasst 
die Betreuung der Naturschutzgebiete im Kreis Unna, die Erstellung und Fortschreibung von 
Pflege- und Entwicklungsplänen für die Schutzgebiete, naturschutzfachliche 
Untersuchungen, Stellungnahmen zu Eingriffsvorhaben in Naturschutzgebieten und 
naturschutzfachliche Veranstaltungen.  
Die Ansiedlung der Biologischen Station in Bergkamen-Heil in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu den angrenzenden Lippeauen unterstreicht auch die Bedeutung der Lippewiesen als 
potentielles zusammenhängendes Schutzgebiet, wie u.a. auch die Ausweisung von Teilen 
des Bereiches als Naturschutz- und FFH-Gebiet belegt. Innerhalb der Lippeauen führt die 
Biologischen Station z. B. Projekte zum Ausbau und zur Optimierung von Feuchtbiotopen 
durch, wie sie dem Umweltausschuss in seiner Sitzung vom 06.11.2001 am Beispiel der 
Naturschutzgebiete „Altwasser Disselkamp“ und „Lippeaue südl. Waterhues“ vorgestellt 
worden sind. Außerdem führt die Biologische Station regelmäßige Kontrollen, 
Reparaturarbeiten und Säuberungsaktionen innerhalb der Naturschutzgebiete in Bergkamen 
durch. An dieser Stelle sei auch an die Vorstellung der Biologischen Station durch deren 
stellv. Leiterin Frau Bienengräber in der Sitzung des Umweltausschusses vom 13.02.2003 
erinnert.  
 
Die Finanzierung der NFG erfolgt weitestgehend aus den Beiträgen der Mitglieder sowie 
Spenden von Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen der Privatwirtschaft.  
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge beläuft sich gemäß der Satzung der NFG für den Kreis Unna 
auf einen Jahresbetrag von 20.000,- Euro und der zehn kreisangehörigen Kommunen auf 
jeweils 2.000,- Euro. Nach der Satzung erhält die NFG eine Sonderzuwendung des Kreises 
und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe des Jahresbeitrages, wenn das 
Gesamtspendenaufkommen eines Jahres die Höhe von 8.000,- Euro erreicht. So beläuft sich 
der Gesamtbetrag, mit dem die Stadt Bergkamen die Arbeit der NFG unterstützt, in den 
vergangenen Jahren auf 4.000,- Euro jährlich. 
Für die Trägerschaft der Biologischen Station erhält die NFG eine finanzielle Förderung 
durch das Land NRW. Mit Beginn des Jahres 2005 hat das Land die Förderkriterien 
umgestellt, so dass nicht mehr eine Förderung der Gesamtausgaben der Biologischen 
Station gewährt wird, sondern eine projektbezogene Förderung in Höhe von 80 % der 
zuwendungsfähigen Gesamtkosten erfolgt. In der Summe rechnet die NFG als Trägerverein 
daher mit einer geringeren Förderzuweisung seitens des Landes.  
Neben der Landesförderung stellen die zweckgebundenen NFG-Mitgliedsbeiträge des RVR 
und des Lippeverbandes einen wichtigen Bestandteil der Finanzierung der Biologischen 
Station dar. Der Fortbestand der Biologischen Station ist, trotzt der verringerten 
Landesmittel, zunächst weiterhin gesichert. 
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In Abhängigkeit der Ernteerträge und der Absatzentwicklung erwirtschaftet die NFG z.T. 
Überschüsse aus der Förderung und Vermarktung regionaler Produkte, die in die 
Finanzierung der NFG einfließen. 
So wurden zum Vergleich im Jahr 2004 insgesamt 113 t Äpfel von der NFG angekauft, 
verarbeitet und vermarktet gegenüber 31 t im Jahr 2003 und 21 t im Jahr 2002. Zu den 
Produkten gehören der NFG-Apfelsaft, gewonnen aus Früchten heimischer Streuobstwiesen, 
der Apfelkorn „UNser Appel“ und der Apfel-Mangosaft. Über die Jahre seit Durchführung des 
Apfelsaftprojektes zeigt sich insgesamt, dass sich das Projekt selber tragen kann und in der 
Summe leichte Überschüsse erwirtschaftet. 
 
Neben des wirtschaftlichen Aspektes hat die Vermarktung einheimischer Produkte auch eine 
Funktion innerhalb des Erhaltung schützenswerter Landschaftsbestandteile. So trägt die 
Herstellung und der Absatz des Apfelsaftes erheblich zum Erhalt der ökologisch wertvollen 
Streuobstwiesen und zu deren Neuanlage innerhalb des Kreises Unna dar. 
 
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der NFG sind die Öffentlichkeitsarbeit und 
Umweltbildung, zu denen der jährliche Natur-Report mit Schwerpunktthemen sowie 
projektabhängige Publikationen erstellt werden.  
Zu den NFG-Veranstaltungen gehören neben dem traditionellen Apfelfest auch der 
Familientag und das „Historische Spiel“, eine Ferienaktion für Kinder, bei der Natur- und 
Heimatkunde in spielerischer Form vermittelt werden. So stand 2002 die mittelalterliche 
Geschichte des Raumes Bergkamen und im Jahr 2003 die Zeit um das Bestehen des 
Römerlagers in Oberaden im Mittelpunkt des historischen Spiels, verbunden mit dem 
Kennen lernen der Naturbesonderheiten der Lippeaue. 
Zur Umweltbildung der NFG gehört auch die Durchführung von Seminaren und Lehrgängen 
innerhalb des Kreises wie z.B. der fachmännische Obstbaumschnitt und die Veredlung von 
Obstgehölzen.   
 
Durch die Ansiedlung der Ökologie-Station in Heil nutzen darüber hinaus gerade 
Bergkamener Kindergärten und Schulen regelmäßig die Möglichkeiten und Einrichtungen der 
Station zur Einbindung in ihren Jahres- bzw. Unterrichtsplan.   
 
Dem Tätigkeitsbericht der Naturförderungsgesellschaft, wie er der Mitgliederversammlung 
vorgestellt wurde, sind weitere Beispiele für die Arbeit der NFG im Kreisgebiet zu 
entnehmen. Er ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umweltfragen des Rates der Stadt Bergkamen nimmt die Vorlage der 
Verwaltung zur Kenntnis. 
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